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Ob der Verfasser und Schreiber dieser Urkunde mit Abt und 
Erzbischof Adalbert zu identifizieren ist, sei dahingestellt68. Es wird 
vermutet, dass die Erwähnung des vorbehaltlichen Abtswahlrechts 
der Grund für die Ausfertigung der Urkunde gewesen sei69. Insge-
samt bleiben die Umstände verwickelt und undurchsichtig. Was sie 
für das Selbstbild der elsässischen Reichsabtei bedeuteten, darüber 
schweigen die Quellen. Es ist in der Forschung strittig, ob durch diese 
Abhängigkeit vom Erzbistum Magdeburg die Abtei ihren Status als 
Reichskloster verloren hat70. Wahrscheinlich nicht, denn 973 wurde 
Weißenburg ja die libertas urkundlich bestätigt71. Ferner erscheint 
Weißenburg in dem Anschlag für das Aufgebot zum Römerzug Ot-
tos II. im Jahr 981 als selbständige und leistungsstarke Größe72. Auch 
wenn die Zugehörigkeit zum neugegründeten Erzbistum Magdeburg 
spätestens um 991 mit dem Tod Adalberts wahrscheinlich ein Ende 
fand, musste diese Phase des vorübergehenden Autonomieverlustes 
für Weißenburg einen verunsichernden Effekt bedeuten. Andererseits 
löste der herrscherliche Akt bei der Gründung des Erzbistums Mag-
deburg nicht unwillkommen die Abtei aus der langen Bindung an die 
Bischofsstühle des Rheinlandes und besonders des Erzbischofs von 
Mainz; denn Otto I. unterstellte das neue Erzbistum samt Weißenburg 
dem Papst und schuf so eine Neuordnung der kirchlichen Jurisdikti-
on. Weißenburg genoss nun sowohl königlichen als auch päpstlichen 
Schutz73 – zumindest für eine bestimmte Zeit.

Noch mehr dürfte das klösterliche Selbstverständnis herausgefor-
dert worden sein, als nach dem Weggang des Abtes Sandrat (981–
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